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Dr. med. Markus Raster 
INTERNISTISCHE HAUSARZTPRAXIS 

Marktplatz 2 
91604 Flachslanden 

 

Tel. 09829/ 93 27 99 - 7 
 
 
 

Öffnungszeiten 
Montag  08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 
Dienstag 08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 – 13:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 
Freitag  08:00 – 13:00 Uhr 
 

VOM 31.05. – 04.06.2021 IST DIE PRAXIS AUF 
GRUND EINER FORTBILDUNG GESCHLOSSEN. 

 
 
 

24 h-Rezept-Telefon: 09829/ 93 27 99 – 8 
 

Nutzen Sie auch unseren besonderen Service der 
durchgehenden telefonischen Erreichbarkeit und 
Anwesenheit einer Arzthelferin auch zwischen der 
regulären Sprechstundenzeiten. Sie erreichen un-
sere Praxis also telefonisch immer Mo./Di./Do. von 
08.00 – 18.00 h und Mi./Fr. von 08.00 – 13.00 h. 
 

www.arztpraxis-raster.de 
 

 
 

Bereitschaftsdienste 
 

Erkrankungen, derentwegen ich meinen Hausarzt 
anrufen würde, dieser jedoch nicht erreichbar ist: 
 

 

Notruf für Rettungsdienst 
und Feuerwehr 

112 
Für alle medizinischen Notfälle und alle Feuer-

wehreinsätze, vorwahlfrei aus Festnetz und 
Handy. 

 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

116 117 
außerhalb der üblichen Sprechzeiten. 

 

 
 

Zahnärzte 
 

Den allgemeinen Zahnnotdienst finden Sie im Inter-
net unter www.zahnnotdienst.de bzw. unter 
www.zahnnotdienst.info. 
 

 

 

Zahnarztpraxis 
Dr. Gerd-Klaus Zoellner 

Wiesenstraße 2 
91604 Flachslanden 

Tel. 09829/555 oder 09824/92770 
 

Sprechzeiten in Flachslanden: 
Mittwoch und Freitag 

8:00 – 12:00 Uhr  
Nachmittags nur nach Vereinbarung 

 

Sprechzeiten in Dietenhofen: 
Montag, Dienstag und Donnerstag 

8:00 -12:00 Uhr und 14:00 – 19:00 Uhr 
 

 
 

 

 
Papiertonne 
Dienstag, 04.05.2021 
Donnerstag, 10.06.2021 
 

Gelber Sack 
Montag, 03.05.2021 
Montag, 31.05.2021 
 

Restmüll 
Montag, 11.05.2021 
Dienstag, 25.05.2021 
Montag, 07.06.2021 
 

Biomüll 
Dienstag, 11.05.2021 
Mittwoch, 26.05.2021 
Dienstag, 08.06.2021 
 
 

Wertstoffhof 
Jeden Samstag von 09:30 bis 11:30 Uhr 
 
 

Bauschuttannahme am Wertstoffhof 
Bauschutt in Kleinmengen bis 1 cbm („normaler“ 
oder gipshaltiger Bauschutt) kann im Wertstoffhof, 
zu den üblichen Öffnungszeiten (Samstag von 09.30 
Uhr bis 11.30 Uhr), abgegeben werden. 
 

Gebühren: 
Normaler Bauschutt: 1 cbm   25,00 € 
   ½ cbm   12,50 € 
   Kleinstmenge    5,00 € 
 

Gipshaltiger Bauschutt: 1 cbm   60,00 € 
½ cbm  30,00 € 
Kleinstmenge  10,00 € 

 

Die Entsorgung größerer Mengen Bauschutt muss 
über private Entsorger erfolgen: 
 

 Fa. Tremel, Waizendorf, Tel. 09822/83530 
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 Fa. Schneider Sohn, Leutershausen, Tel. 
09823/437 

 Fa. FNB, Unterheßbach, Tel. 09820/918-560 
 Fa. Herz, Feuchtwangen, Tel. 09852/6789-0 

 

Gründeponie 
 

Ab 01.02.2021 können Gartenabfälle jeden Samstag 
von 15.00 bis 16.00 Uhr in das Fahrsilo an der Hoch-

straße gebracht werden. Im Dezember und Ja-
nuar bleibt die Deponie geschlossen. 
 

Gebühren: 1 cbm   9,50 € 
½ cbm   5,00 € 
Kleinstmenge  2,50 € 
 

 

Neue Termine 2021 der Agrarfolieniniti-
ative ERDE 
 

Gebrauchte Silo- und Stretchfo-
lien, Netze und Garne werden ge-
trennt gesammelt und verwertet. 
Ähnlich dem PAMIRA System, das 
durch die Hersteller von Pflanzen-
schutzmitteln finanziert wird, sind 
bei der Initiative ERDE Hersteller 
von Agrarfolien, Garne und Netze mit im Boot. Sie un-
terstützen die Sammlung und Verwertung, damit 
dem Landwirt eine kostengünstige Abgabe ermög-
licht werden kann. Die Abgabekonditionen werden 
von den Sammelstellen festgelegt. 
 

Alle Information zu der nächstgelegenen Sammel-
stelle finden Sie auf unserer Homepage www.erde-
recycling.de oder in unserer ERDE-App. 
 
 

 
 
Öffnungszeiten Postfiliale Flachslanden 
 

Montag – Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr 
Dienstags zusätzlich von 13.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstags zusätzlich von 14.00 – 18.00 Uhr  
Samstag von 08.00 – 09.00 Uhr  
 

 
 
 

Amts- und Mitteilungsblatt Juni 2021 
Redaktionsschluss: 20.05.2021 

Erscheinungstermin: 29.05.2021 

 

Bürgerservice rund um die Uhr mit dem 
Bürgerservice-Portal 
 

Im Rahmen des Bür-
gerservice-Portals unter 
www.buergerservicepor-
tal.de/bayern/flachslan-
den oder über unsere 
Homepage haben Sie die 
Möglichkeit, Anträge an 
uns zu erfassen und di-
rekt an das Bürgerbüro 
zur weiteren Bearbeitung weiterzuleiten. Sollte Ihr 
persönliches Erscheinen aus Gründen der Identifika-
tion oder zur Abgabe weiterer Unterlagen dennoch 
erforderlich sein, werden wir Sie im Rahmen der Er-
fassung Ihrer Anträge ausdrücklich darauf hinweisen. 
 

Darüber hinaus können Sie im Bürgerservice-Portal 
auch ein Bürgerkonto einrichten. Dies können Sie 
entweder mit Ihrem neuen Personalausweis tun oder 
mit einem Benutzernamen und einem Passwort.  
 

Nach Einrichtung des Bürgerkontos werden die bei ei-
ner Nutzung notwendigen persönlichen Daten kom-
fortabel aus Ihrem Bürgerkonto übernommen. Damit 
sparen Sie Zeit und erleichtern uns die Bearbeitung 
Ihres Antrags. Wenn Sie Fragen zur Benutzung des 
Bürgerservice-Portals haben oder Hilfe beim Ausfül-
len der Formulare benötigen, kontaktieren Sie bitte 
unser Bürgerbüro - wir helfen Ihnen gerne weiter. 
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Aktuelle Einwohnerdaten zum Stichtag 
01.01.2021 (Einw. mit Hauptwohnsitz) 
 

Flachslanden 1 247 

Birkenfels 30 

Borsbach 86 

Boxau 53 

Hainklingen 41 

Kellern 26 

Kemmathen 26 

Kettenhöfstetten 89 

Lockenmühle 8 

Neustetten 137 

Rosenbach 139 

Ruppersdorf 24 

Schmalnbühl 35 

Sondernohe 157 

Wippenau 24 

Virnsberg 274 

Gesamt 2 396 

 
 

Fundsachen 
 

 Schwarze Mütze, Wiesenstraße 
 
 

Manöveranmeldung der US-Streitkräfte 
AE 21-040 im Juni 2021 
 

Art der Übung:   Tag- und Nachtübungen mit 
Außenlandungen 

Zeitraum:  01.06.2021 – 30.06.2021 
Besonderheiten: keine 
 

Die Einheiten sind generell angewiesen, Manöver-
schäden möglichst zu vermeiden. Es wird gebeten, 
Einwendungen gem. Ziff. III Nr. 3 der obengenannten 
Bekanntmachung unverzüglich mitzuteilen.  
 

Hinsichtlich des Verfahrens bei der Anmeldung von 
Ersatzansprüchen bei Manöverschäden wird auf das 
Handblatt der Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben, Schadensregulierungsstelle, Regionalbüro Süd 
Nürnberg, Rudolphstraße 28 - 30, 90489 Nürnberg, 
Tel: 0911/99261-0, Fax: 0911/99261-185, hingewie-
sen. Die Handblätter können dort angefordert wer-
den. 
 
 

Fränkische Moststraße – Projektma-
nagement nimmt Arbeit auf 
 

Zum 1. April 2021 hat Lena Deffner ihre Tätigkeit als 
Projektmanagerin bei der Fränkischen Moststraße 
aufgenommen. Die Personalstelle wurde eingerich-
tet, um das in den vergangenen zwei Jahren erarbei-
tete touristische Konzept zur innovativen Weiterent-
wicklung der Fränkischen Moststraße schwerpunkt-
mäßig umzusetzen. Das Projektbüro befindet sich in 
einer Bürogemeinschaft mit der Entwicklungsgesell-
schaft Region Hesselberg in Unterschwaningen. 
 

 
 

Die Vereinvorsitzenden Robert Fischer (1. Vorsitzender, rechts) 
und Hans Henninger (2. Vorsitzender, links) begrüßen die Projekt-
managerin Lena Deffner in der Geschäftsstelle in Unterschwanin-
gen. 
 

Lena Deffner kommt aus Merkendorf und war zuvor 
über fünf Jahre als Geschäftsführerin bei der Lokalen 
Aktionsgruppe Altmühl-Donau in Eichstätt für das EU-
Förderprogramm LEADER tätig. Die neue Arbeits-
stelle bietet ein vielfältiges Aufgaben- und Themen-
spektrum. Über das Förderprogramm „Regionale 
Identität“ des Staatsministeriums der Finanzen und 
für Heimat wird Deffner bis Ende 2022 Projekte rund 
um das Thema Streuobst in den Bereichen Öffentlich-
keitsarbeit, Umweltbildung, regionale Wertschöp-
fung und Tourismus umsetzen. Im Herbst 2020 hatte 
der Verein Fränkische Moststraße den entsprechen-
den Förderbescheid über 336.240 Euro erhalten. 
 

Die Fränkische Moststraße ist eine seit 2005 beste-
hende Interessensgemeinschaft (IG) von aktuell 30 
Gemeinden aus den Landkreisen Ansbach, Weißen-
burg-Gunzenhausen, Neustadt a. d. Aisch-Bad Winds-
heim und Schwäbisch Hall. Zu den Mitgliedern des 
Vereins, der 2012 zusätzlich zur IG gegründet wurde, 
zählen neben einzelnen Kommunen, zahlreiche Pri-
vatpersonen, regionale Produzenten und Unterneh-
mer sowie Vereine und Gastronomiebetriebe. Bisher 
fanden die Aktivitäten der Fränkischen Moststraße 
auf nahezu rein ehrenamtlicher Basis statt. Mit der 
Projektstelle sollen die Strukturen nun professionali-
siert werden. In Kooperation mit langjährigen Part-
nern der Fränkischen Moststraße, wie z. B. dem Land-
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schaftspflegeverband Mittelfranken oder den regio-
nalen Tourismusverbänden, sollen Themenwander-
wege entstehen, Programme für Kindergärten und 
Schulen erarbeitet werden und mittels Verkaufsauto-
maten neue regionale Wertschöpfungsketten etab-
liert werden. Auch die in die Jahre gekommene 
Homepage soll neu gestaltet werden. 
 
 

luca-App für Landkreis Ansbach und 
Stadt Ansbach gestartet 
 

 
 

Um Kontakte von Corona-Infizierten künftig noch 
schneller ermitteln zu können, waren beim Gesund-
heitsamt Ansbach bereits bis 15.3.2021 alle Voraus-
setzungen geschaffen worden, dass Nutzer der luca-
App bei Bedarf ihre Kontakthistorie über die App 
übermitteln können. Am 24.03.2021 wurden auch die 
zugehörigen Postleitzahlen auf der Internetseite der 
luca-APP freigeschaltet. „Das letzte Jahr hat gezeigt, 
dass die Geschwindigkeit bei der Ermittlung und In-
formation der Kontaktpersonen der wesentliche Mei-
lenstein in der Pandemiebewältigung ist. Dabei spie-
len digitale Medien eine immer wichtigere Rolle“, so 
die Leiterin des Gesundheitsamtes für Landkreis Ans-
bach und Stadt Ansbach, Dr. Franziska Lenz. 
 

Vor diesem Hintergrund wurden im Ansbacher Ge-
sundheitsamt längst die erforderlichen Vorausset-
zungen für die Anbindung von Apps zur Nachvollzie-
hung von Kontakten geschaffen. „Im Kampf gegen die 
Pandemie müssen wir alle verfügbaren Werkzeuge 
für eine schnelle Kontaktnachverfolgung in Einsatz 
bringen. Apps ermöglichen neue Chancen für Gastro-
nomie, Einzelhandel und Kultureinrichtungen“, beto-
nen Landrat Dr. Jürgen Ludwig und Oberbürgermeis-
ter Thomas Deffner. 
 

Als erste Möglichkeit zur digitalen Kontaktnachver-
folgung im Landkreis Ansbach und in der Stadt Ans-
bach kann jetzt die luca-App ab sofort von Einrichtun-
gen mit Publikumsverkehr wie Geschäften, Hotels, 
Gaststätten und Kulturbetrieben, aber auch Firmen 
genutzt werden. Dafür müssen Nutzer zuerst ihre 
Kontaktdaten in die App eintragen. Bei Besuchen bei-
spielsweise in Geschäften oder im ÖPNV scannen 
Gäste bei Betreten der jeweiligen Örtlichkeit einen 
QR-Code, der sogenannte Check-In. Beim Verlassen 

der Lokalität wird der QR-Code erneut gescannt 
(Check-Out). Damit wird der genaue zeitliche Rah-
men des Besuches festgehalten. Die ermittelten Da-
ten werden auf deutschen Servern verschlüsselt ge-
speichert und nach 30 Tagen gelöscht. Nach ähnli-
chem Prinzip können Firmen verfahren. Die Mitarbei-
tenden scannen beim Rein- und Rausgehen in be-
stimmte Bereiche einen Code. Somit wird die Kon-
taktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt deut-
lich erleichtert und beschleunigt. Vorteil für Firmen 
ist, dass für alle Mitarbeitenden klar nachzuvollzie-
hen ist, ob diese als Kontaktperson gelten oder nicht. 
Ein solches Konzept wird die Kontaktpersonenermitt-
lung in Zukunft deutlich beschleunigen aber auch 
kleinräumiger ermöglichen – da die Kontakte besser 
nachvollziehbar werden. 
 

Im Falle einer Corona-Infektion kann die gespeicherte 
Kontakthistorie schnell und unkompliziert an das Ge-
sundheitsamt übermittelt werden. Sollte es in einer 
registrierten Einrichtung eine gemeldete SARS-CoV-
2-Infektion geben, kann auch diese Information 
durch den Inhaber an das Gesundheitsamt übermit-
telt werden. „Gerade die Vollständigkeit und die Ge-
schwindigkeit, in der die Gesundheitsämter die Daten 
erhalten, sind entscheidend für die Unterbrechung 
der Infektionsketten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass 
uns solche Apps bei einer breiten Nutzung in der Be-
völkerung maßgeblich bei unserer Arbeit unterstüt-
zen können“, so Dr. Franziska Lenz. 
 

Die App ist für Nutzerinnen und Nutzer kostenlos und 
kann sowohl im Google Play Store als auch im Apple 
App Store heruntergeladen werden. 
 
 

Umgang mit positivem Antigen-Schnell-
test oder Selbsttest 
 

Schnelltests und Selbsttests können wichtige Werk-
zeuge zur Eindämmung der Corona-Pandemie sein. 
Hierfür ist aber vor allem der richtige Umgang mit ei-
nem positiven Testergebnis entscheidend. 
 

Seit 8. März 2021 haben alle Bürgerinnen und Bürger 
Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Wo-
che. Diese sogenannten Antigen-Schnelltests müssen 
von geschulten Personen durchgeführt werden, da-
mit der Nasen- bzw. Rachenabstrich korrekt entnom-
men wird. Im Gegensatz zum Antigen-Schnelltest ist 
der Selbsttest zur Anwendung durch Privatpersonen 
bestimmt. Wie der Name bereits verrät, kann diesen 
Test jede Person bei sich selbst zuhause durchführen. 
 

Positive Ergebnisse müssen bei beiden Testvarianten 
immer dem zuständigen Gesundheitsamt gemeldet 
werden. Für Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach ist 
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dies das Gesundheitsamt des Landratsamtes Ans-
bach. Dabei ist über die Art der Testung und das Da-
tum des Tests zu informieren. Bei einem positiven 
Schnell- oder Selbsttest ist darüber hinaus auch ein 
weiterer PCR-Test erforderlich, da sowohl Antigen-
Schnelltests als auch Selbsttests gegenüber dem PCR-
Test eine höhere Fehlerrate aufweisen. PCR-Tests 
gelten weiterhin als das zuverlässigste Verfahren, um 
einen Verdacht auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 ab-
zuklären. Die Auswertung erfolgt hierbei durch ein 
Labor. 
 

Bis zum Vorliegen des Bestätigungstests müssen sich 
betroffene Personen zwingend in häusliche Isolation 
begeben und die geltenden Abstands- und Hygiene-
regeln beachten. Nachzulesen ist dies in der AV Isola-
tion, Bekanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Gesundheit und Pflege vom 25. Februar 
2021, Az. GZ6a-G8000-2021/505-8. 
 
 

Neue Publikation zu produktionsinte-
grierten Erosionschutzstreifen 
 

Bodenerosionsereignisse 
durch Wasser führen auf 
Ackerflächen in Mittelge-
birgslagen oft zu großflä-
chigen Bodenabträgen und 
damit auch zu unwieder-
bringlichen Bodenverlus-
ten. Diese Bodenabträge 
erfolgen oft sogar unbe-
merkt, wenn die Erosion 
sich flächenhaft und nicht 
in Rillen, Rinnen oder Grä-
ben ereignet. Als Faustregel gilt, dass jedem Hektar 
mit 1 mm Bodenabtrag 15 Tonnen humus- und nähr-
stoffreicher Boden verloren gehen. 
 

Erosionsschutzstreifen dienen der Verminderung o-
der sogar Verhinderung von Erosion in abflusskriti-
schen Geländepositionen. Sie bremsen die Fließge-
schwindigkeit des abfließenden Wassers und neh-
men ihm seine erosive Kraft. Somit wird die Infiltra-
tion im Bereich des Streifens erhöht. Gleichzeitig kön-
nen sich die mitgeführten Bodenteilchen wieder ab-
lagern. Die vorliegende Handreichung und die dazu-
gehörigen Steckbriefe erläutern, wo es sinnvoll ist, 
Erosionsschutzstreifen anzulegen, welche produkti-
onsintegrierten Begrünungsmöglichkeiten es für die 
Streifenansaat gibt und enthalten praktische Hin-
weise zur Anlage von Erosionsschutzstreifen. 
 

Kostenlos zum Download unter https://schnittstelle-
boden.de/aktuelles.html oder https://umwelt.hes-
sen.de/sites/default/files/media/anlage_von_erosi-
onsschutzstreifen_bf.pdf.  

 
 

Unterschlupf für bedrohte Fledermäuse 
 

Fledermäuse zählen immer noch zu 
den gefährdeten Tierarten in Bayern. 
Das Gemeindegebiet Flachslanden 
bietet mit seinen großen, ungestör-
ten Waldgebieten gerade den wald-
bewohnenden Arten, wie der seltenen Bechsteinfle-
dermaus und der Mopsfledermaus, ein hohes Poten-
tial an Lebensraum. 
 

Der Naturpark Frankenhöhe hat daher mit Einver-
ständnis der Eigentümer auf gemeindlichen und pri-
vaten Flächen des Gemeindegebiets Fledermauskäs-
ten aufgehängt, um diese bedrohten Arten in ihrer 
Anzahl und Verbreitung zu stärken.  
 

 
 

Markus Bachmann und Naturpark-Ranger Benjamin Krauthahn 
beim Aufhängen der Kästen 
 

Die genannten Arten haben ihr Sommerquartier in 
der Regel in Wäldern. Dabei sind sie auf alte Baum-
bestände mit Höhlen, Spalten und Rissen in der Rinde 
angewiesen. In Nadelwäldern sowie jüngeren Wald-
beständen mangelt es aber häufig an diesen Struktu-
ren. Menschengemachte Fledermauskästen bieten 
sich da als Alternative an. Sie werden in unterschied-
licher Form und Intensität genutzt. In der Regel wer-
den mehrere Kästen (3-5) in geringem Abstand von-
einander angebracht, da die Fledermäuse gerne im 
Verbund, in sogenannten Clustern, siedeln. 
 

https://schnittstelle-boden.de/aktuelles.html
https://schnittstelle-boden.de/aktuelles.html
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Auch Bürgermeister Henninger war an der Aktion beteiligt 
 

Die Standortwahl sowie die Aufhängung der Kästen 
fand mit Unterstützung des Landesbundes für Vogel-
schutz, Landkreis Ansbach, statt. Die Maßnahme 
selbst wird vom Bayerischen Umweltministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz gefördert.  
 
 

Gerhard Wiegel gewinnt den Fotowett-
bewerb „Insekten an heimischen Pflan-
zen“ des ArtenLandkreises Ansbach 
 

 

v.l.n.r. Christine Reitelshöfer mit dem Foto des Drittplatzierten 
Walter Leidenberger, der Erstplatzierte Gerhard Wiegel mit ei-
genem Bild sowie Landrat Dr. Jürgen Ludwig mit dem Foto des 
Zweitplatzierten Philip Steigauf 
 

Dass Artenschutz ein Thema ist, welches die Bürge-
rinnen und Bürger des Freistaats umtreibt, ist spätes-
tens seit dem Volksbegehren im Frühjahr 2019 kein 

Geheimnis mehr. Dass die Vielfalt der heimischen In-
sekten auch die Bewohner des Landkreises fasziniert, 
konnte im Rahmen des Fotowettbewerbs des Akti-
onsbündnisses ArtenLandkreis Ansbach nun ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt werden. 
 

Insgesamt erreichten das Landratsamt 293 Einsen-
dungen von 113 Teilnehmern. Den Mitgliedern der 
Jury, bestehend aus Kreisrätin Christine Reitelshöfer 
als Impulsgeberin des Wettbewerbs und Zugleich 
Vertreterin der bayerischen Landfrauen, Bechhofens 
Erster Bürgermeister Helmut Schnotz als Vertreter 
des Bayerischen Gemeindetages, Norbert Hauer als 
Kreisvorsitzender der Imker, Roger Rehn als Kreis-
fachberater für Gartenbau und Landespflege und Ste-
fanie Schwarz, Sachgebietsleiterin der Unteren Na-
turschutzbehörde, fiel es bei der Menge an großarti-
gen Fotos nicht leicht, eine Auswahl zu treffen. Die 
Bilder wurden den Juroren zweimal vorgelegt, bevor 
letztendlich ein eindeutiger Sieger gefunden werden 
konnte. Den größten Zuspruch erhielt dabei das Bild 
von Gerhard Wiegel (Flachslanden). Im Licht der 
Abenddämmerung gelang es ihm das geschäftige 
Treiben einiger Streifenwanzen auf einem Exemplar 
der wilden Möhre vor einem Meer aus Blüten abzu-
lichten. Die Blühfläche, in der das Bild entstand, habe 
er selbst bereits vor zwei Jahren angelegt. Mit seiner 
Kamera wollte er festhalten, was sich in der Fläche 
mittlerweile alles tummelt. 
 

Gerhard Wiegels Bild konnte sich letzten Endes nur 
im Stechen gegen die Einsendung von Philip Steigauf 
(Neusitz), einer faszinierenden Nahaufnahme von ei-
nem Paar Zweiflügler, durchsetzen. Mit dem Foto ei-
ner Gruppe von Widderchen, tagaktiven Nachtfal-
tern, an den Blütenständen der Rauen Nelke von 
Walter Leidenberger (Geslau) wird das Siegertrio 
komplettiert. 
 

Ziel des Wettbewerbs ist, für mehr Artenschutz im ei-
genen Garten zu werben. „Durch eine naturnahe 
Landschaftsgestaltung, auch auf kleinen Flächen im 
heimischen Garten, kann jeder dazu beitragen den 
Lebensraum für Insekten zu verbessern“, so Landrat 
Dr. Jürgen Ludwig. Blütensäume mit heimischen 
Pflanzen beispielsweise bilden eine wichtige Nah-
rungsgrundlage für verschiedenste Insekten. „Mit 
dem Bau von Insektenhotels oder der Aufschichtung 
von Reisig- oder Laubhaufen können die Lebensbe-
dingungen für Hummel, Grashüpfer und Co weiter 
verbessert werden“, betont Christine Reitelshöfer. 
 

Auch der Markt Flachslanden gratuliert seinem Mit-
arbeiter Gerhard Wiegel ganz herzlich zu diesem tol-
len Foto und zum Gewinn des Wettbewerbs. 
 

Hans Henninger 
1. Bürgermeister 



 
8       Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  05/2021 

 
 
 

Gemeinderatssitzung vom 16.03.2021 –
öffentlicher Teil 
 
1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Be-

schlussfähigkeit  
 

Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen wor-
den. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Mehrheit 
der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist. 
Das Gremium ist daher beschlussfähig. Der Vorsit-
zende erklärt die Sitzung für eröffnet.   
 

Die Berichterstattung erfolgt grundsätzlich durch 
den Vorsitzenden, sollte in der Niederschrift kein 
anderer oder zusätzlicher Berichterstatter be-
nannt sein.  
 

2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
02.03.2021 – öffentlicher Teil  
 

Erster Bürgermeister Henninger bittet um Geneh-
migung der Niederschrift der Sitzung vom 
02.03.2021 – öffentlicher Teil. Marktgemeinderat 
Meßlinger weist darauf hin, dass er in der Anwe-
senheitsliste nicht auftaucht. Die Niederschrift 
wird sofort korrigiert. Der Marktgemeinderat er-
hebt des Weiteren keine Einwände. 
 

Beschluss: einstimmig  
Die Niederschrift der Sitzung vom 02.03.2021 – öf-
fentlicher Teil wird genehmigt.  
 

3. Baupläne 
3.1. Bauvoranfrage Heeg – Neubau eines Einfamili-

enhauses mit Doppelgarage  
 

Der Bauherr beabsichtigt den Bau eines Einfamili-
enhauses. Das Bauvorhaben befindet sich am 
Campingplatz Sonnensee östlich des Anwesens 
Kettenhöfstetten 26 (Gastwirtschaft). Baupla-
nungsrechtlich kann auf Grund der Lage des Ge-
bäudes nicht vom Innenbereich nach § 34 BauGB 
ausgegangen werden. Bei dem bestehenden Ge-
bäude auf dem Nachbargrundstück handelt es 
sich um die Gastwirtschaft am Sonnensee. Das ge-
plante Bauvorhaben soll der Betreiberfamilie als 
Betriebsleiterwohnung dienen, wodurch das Bau-
vorhaben im Außenbereich nach § 35 BauGB pri-
vilegiert wäre. Die Erschließung des Bauvorha-
bens wird durch die Bauherrschaft gesichert. Da 
es sich hier um eine Bauvoranfrage handelt, ist die 
Frage der Erschließung noch nicht entscheidend.
  

Der Marktgemeinderat weist auf den vorhande-
nen Baumbestand hin und fragt an, ob die Bäume 

dort erhalten werden können, bzw. ob sie erhal-
tenswert sind. Es handelt sich wohl überwiegend 
um Nadelgehölze mit einzelnen Laubbäumen. Bei 
dem Bauvorhaben können wahrscheinlich nicht 
alle Bäume erhalten werden. Es wird weiterhin 
darauf hingewiesen, dass auch weitere Bauinte-
ressenten nach einem ähnlichen Bauplatz in der 
Umgebung fragen könnten. Bürgermeister Hen-
ninger weist darauf hin, dass es sich hier um einen 
Einzelfall handele, der keinen Präzedenzfall dar-
stellen würde. Eine weitere Bebauung des Son-
nensee-Areals solle nicht stattfinden und sei auch 
nicht möglich.   
 

Beschluss: 13 Ja-Stimmen / 2 Nein-Stimmen 
Der Marktgemeinderat erteilt das gemeindliche 
Einvernehmen zur Bauvoranfrage.  
 

4. Bebauungsplan Wolfsgruben II – 3. Änderung 
4.1. Beratung, Abwägung und Beschlussfassung zu 

den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlich-
keit sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange eingegangenen Stellung-
nahmen  

 

Zusätzlicher Berichterstatter: Herr Bierwagen 
(Ingenieurbüro Christofori und Partner)  
 

Für die 3. Änderung des Bebauungsplans Wolfs-
gruben wurden die Beteiligung der Öffentlich-
keit zum Entwurf sowie der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt. 
Seitens der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonst. Träger öffentlicher Belange gingen Stel-
lungnahmen ein, über deren Inhalt eine Bera-
tung und Abwägung erforderlich ist. Die Abwä-
gungstabelle wurde den Gemeinderatsmitglie-
dern mit der Sitzungsladung zur Verfügung ge-
stellt. Für die erforderlichen Abwägungen sind 
entsprechende Beschlüsse zu fassen. Die erfor-
derliche Abstimmung erfolgt jeweils als Einzel-
beschluss im Anschluss an den jeweiligen Sach-
vortrag mit Erörterung. Die Abwägungstabelle in 
der Fassung vom 02.03.2021 ist Bestandteil der 
Niederschrift. Die Beschlüsse werden einzeln zu 
den jeweiligen Randnummern in der Abwä-
gungstabelle gefasst.  
 

Beschluss zur laufenden Nummer 4 der Tabelle 
(Landratsamt Ansbach – Abfallrecht):    

14 Ja-Stimmen zu 1 Nein-Stimme  
 

Beschluss zur laufenden Nummer 8 der Tabelle 
(Wasserwirtschaftsamt): einstimmig  
 

Beschluss zur laufenden Nummer 11 der Ta-
belle (Staatliches Bauamt): einstimmig  
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Beschluss zur laufenden Nummer 24 der Ta-
belle (Öffentlichkeit): einstimmig  
 

4.2. Beratung und Beschlussfassung zum Satzungs-
beschluss für die 3. Änderung des Bebauungs-
plans „Wolfsgruben“   
 

Soweit im vorangegangenen Tagesordnungs-
punkt eine sach- und fachgerechte Abwägung 
der eingegangenen Stellungnahmen mehrheit-
lich erfolgt ist, kann aus Sicht der Verwaltung der 
Satzungsbeschluss zur 3. Änderung des Bebau-
ungsplans „Wolfsgruben“ gefasst werden. Der 
Satzungsbeschluss ist im Anschluss durch die 
Verwaltung amtlich bekannt zu machen. Die 3. 
Änderung des Bebauungsplans Wolfsgruben 
wird mit dem Tag der amtlichen Bekanntma-
chung rechtskräftig.   
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat stellt in der Gesamtab-
wägung fest, dass die Belange der Öffentlichkeit 
sowie der Behörden und sonst. Träger öffentli-
cher Belange bei den Planungen für die 3. Ände-
rung des Bebauungsplans Wolfsgruben gerecht 
und abgewogen berücksichtigt sind. Unter Be-
achtung dieser Abwägung beschließt der Markt-
gemeinderat die 3. Änderung des Bebauungs-
plans „Wolfsgruben“ mit integriertem Grünord-
nungsplan in der Fassung vom 16.03.2021 beste-
hend aus dem zeichnerischen Teil (Planblatt) mit 
zeichnerischen Festsetzungen, sowie der Sat-
zung mit textlichen Festsetzungen zum Bebau-
ungsplan- und Bauordnungsrecht gem. § 10 
Abs.1 BauGB als Satzung. Die Verwaltung wird 
beauftragt, die 3. Änderung des Bebauungsplans 
mit integriertem Grünordnungsplan „Wolfsgru-
ben“ auszufertigen und den Satzungsbeschluss 
gem. § 10 Abs.3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich be-
kannt zu machen.  
 

5. Ortsrecht – Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 
 

Gemäß § 14 LadSchlG dürfen aus Anlass von Märk-
ten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen Ver-
kaufsstellen an höchstens vier Sonntagen im Jahr 
offenhalten. Die Zeit, in der die Verkaufsstellen 
geöffnet sind, darf fünf Stunden nicht überschrei-
ten. Die Öffnungszeit soll außerhalb des Haupt-
gottesdienstes liegen. Die Verkaufsstellen müssen 
spätestens um 18.00 Uhr schließen. Auf den Erlass 
der Verordnung besteht kein Rechtsanspruch, der 
Erlass steht vielmehr im Ermessen des Markts 
Flachslanden. In den vergangenen Jahren ist re-
gelmäßig eine Verordnung nach § 14 LadSchlG er-
lassen worden.  
 

2021 wollen Verkaufsstellen aus Anlass der Kirch-
weih in Flachslanden und Neustetten öffnen. Der 
Entwurf der Verordnung umfasst nach Rückspra-
che mit den Gewerbetreibenden daher den Kirch-
weihsonntag in Neustetten (25.07.2021) und den 
Kirchweihsonntag in Flachslanden (15.08.2021). 
Einzelhandelsverband, Gewerkschaften, örtliche 
Kirchen, IHK, HWK und LRA AN wurden bereits an-
gehört, hierbei sind zwei Stellungnahmen einge-
gangen. Die Stellungnahmen wurden gesichtet 
und durch die Verwaltung geprüft.  
 

Beschluss: einstimmig  
Dem Entwurf der Verordnung in der am 
16.03.2021 vorgelegten Fassung wird zuge-
stimmt. Die amtliche Bekanntmachung ist danach 
vorzunehmen.  
 

6. Baumaßnahmen – Ausbau und Erweiterung des 
Kindergartens Haus für Kinder – Unterm Regen-
bogen; Vorstellung der Eingabeplanung und Be-
schluss über die Förderung  
 

Zusätzlicher Berichterstatter: Herr Hirsch (Archi-
tekturbüro Hirsch Architekten)  
 

Dem Marktgemeinderat ist bereits bekannt, dass 
der kirchliche Kindergarten Flachslanden ausge-
baut werden soll. Hierfür wurde das ehemalige 
Anwesen Albrecht durch die ev. Kirchengemeinde 
erworben. Auf diesem soll ein Anbau zum beste-
henden Kindergarten entstehen. Es sollen zwei 
weitere Gruppenräume und weitere Nebenräume 
Platz finden. Nach dem aktuellen Stand werden im 
Neubau eine Kindergartengruppe und eine alters-
gemischte Gruppe (2 bis 3-jährige Kinder) unter-
gebracht. Die Kindergartengruppe im Altbau wird 
in eine Krippengruppe umgewandelt. Es würde 
dann drei Krippengruppen, drei Kindergarten-
gruppen und eine altersgemischte Gruppe geben. 
Die Bauherrschaft übernimmt der Markt Flachs-
landen. Dies hat vor allem förderrechtliche 
Gründe.  
 

Die Planung wurde im Kindergartenausschuss am 
09.03.2021 vorbesprochen. Sie ist mittlerweile so 
weit, dass der Förderantrag und der Bauantrag ge-
stellt werden können. Über die Planung soll nun-
mehr grundsätzlich entschieden werden. Falls im 
Zug der Gespräche mit Regierung von Mittelfran-
ken und dem Landratsamt Ansbach noch Anpas-
sungen im Detail nötig sein sollten, werden diese 
eingearbeitet. Weiterhin soll in diesem Zug auch 
der Förderantrag eingereicht werden. Die Ge-
samtkosten des Anbaus belaufen sich nach einer 
ersten Kostenschätzung auf ca. 2.176.000 €. Die 
förderfähigen Kosten werden voraussichtlich mit 
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90 % durch die Regierung Mittelfranken geför-
dert. Danach muss der Markt Flachslanden vor-
aussichtlich mit einem Eigenkostenanteil in Höhe 
von ca. 217.600 € rechnen.   
 

Der Marktgemeinderat fragt an, welche Räume im 
Bestand genau umgebaut werden sollen. Dies 
wird durch Herr Hirsch nochmals erläutert und 
das jetzige Konzept mit Kinder- und Krippengrup-
pen vorgestellt. Es handelt sich hierbei überwie-
gend um Vorgaben des Landratsamtes. Die Mit-
tagsbetreuung soll weiter in der Grundschule 
stattfinden. Weiterhin wird wegen der Kosten-
schätzung nachgefragt. Einigen Gemeinderatsmit-
gliedern erscheinen die Kosten sehr hoch. Herr 
Hirsch stellt die Kostengruppen vor und erläutert 
die grobe Aufteilung. Der Marktgemeinderat wird 
eine Übersicht der Kostenaufteilung ausgehändigt 
bekommen. Bürgermeister Henninger erklärt, 
dass die Kosten für diese Baumaßnahme absolut 
im üblichen Rahmen liegen und verweist auf die 
sehr hohe Förderung von 90 % der förderfähigen 
Kosten. Günstiger könne der Markt Flachslanden 
die Kindergartenerweiterung nicht bekommen.
  

Beschluss: einstimmig  
Der Markt Flachslanden beschließt die Durchfüh-
rung des Ausbaus des Kindergartens Haus für Kin-
der – Unterm Regenbogen als Bauherr in der vor-
gelegten Planfassung. Die Verwaltung wird beauf-
tragt, den Bau- und Förderantrag einzureichen. 
 

7. Bekanntgaben/Sonstiges 
 

Sanierung Kreisstraße AN 17, Flachslanden-Ket-
tenhöfstetten  
Vom 12.04. bis ca. 16.07.2021 werden auf der 
Kreisstraße AN 17, im Rahmen des Deckenbaupro-
gramms in den Abschnitten Flachslanden-Ketten-
höfstetten und Methlach-Adelmannsdorf die As-
phaltschichten saniert. Die Arbeiten erfolgen un-
ter Vollsperrung. Die Sanierung des Abschnitts 
Flachslanden-Kettenhöfstetten erfolgt vom 12.04. 
bis 04.06.2021, danach Methlach-Adelmannsdorf. 
 

Sachstand Bauplatzvergabe Wolfsgruben II und 
Gartenfeld  
Zum jetzigen Zeitpunkt sind 17 Bewerbungen für 
Bauplätze für Einfamilienhäuser, plus eine Vor-
kaufsrechtausübung, plus eine Anfrage für ein 
Mehrfamilienhausgrundstück eingegangen. Für 
das Baugebiet Gartenfeld sind bisher 6 Bewerbun-
gen eingegangen, wobei sich 2 auch für das Bau-
gebiet Wolfsgruben beworben haben. Die Bewer-
bungen werden jetzt ausgewertet. Es wird voraus-
sichtlich auf eine geteilte Erschließung des Bauge-
bietes Wolfsgruben II hinauslaufen. Erhöhte Kos-
ten sind dadurch nicht zu erwarten. Die Interes-
senten, die sich vorher auf die Warteliste haben 

eingetragen lassen, werden durch die Verwaltung 
nochmals angeschrieben. Seitens des Marktge-
meinderates wird vorgeschlagen, Werbung (Bau-
zaunbanner) für das Baugebiet an der Hauptzu-
fahrt zum Ort zu machen. Erster Bürgermeister 
Henninger erklärt, dass eine zunächst nur teil-
weise Erschließung zum jetzigen Zeitpunkt auch 
vorteilhaft sein kann.  

Bewerbung für die Mehrzweckhalle beim Förder-
programm „Sanierung kommunaler Einrichtun-
gen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ 
war nicht erfolgreich  
Erster Bürgermeister Henninger informiert den 
Marktgemeinderat, dass der Markt Flachslanden 
mit seiner Bewerbung für die Sanierung der Mehr-
zweckhalle leider nicht zum Zuge kommt. Auf-
grund der hohen Überzeichnung war diese Ent-
scheidung zu erwarten. Es müssen weitere För-
dermöglichkeiten abgewartet werden.  
 

Antrag für Förderprogramm „Anpassung urbaner 
Räume an den Klimawandel“   
Gemeinsam mit der Kirchengemeinde Flachslan-
den wurde ein Antrag für die Förderung der Um-
gestaltung des Kirchhofs Flachslanden gestellt. 
Bauherr würde die Kirchengemeinde bleiben, An-
tragsteller für das Förderprogramm muss aber die 
Kommune sein. Auch hier wäre eine Förderung in 
Höhe von 90 % möglich.  
 

Sanierung des Hochbehälters Wippenau muss 
jetzt angegangen werden  
Die Rohrdurchführungen in den Behälterwänden 
haben Korrosionsschäden. Sie wurden von Her-
bert Tyrach mit „Bordmitteln“ vorläufig beseitigt. 
Außerdem muss die Belüftung der Behälter und 
die Elektronik erneuert werden, sowie die Druck-
erhöhung für Wippenau. Es soll in Kürze eine Be-
gehung mit dem Bauausschuss erfolgen.  
 

Anmerkungen aus dem Marktgemeinderat  

Es wird berichtet, dass im Wohngebiet Weiher-
holz erhöhtes Verkehrsaufkommen zu beobach-
ten sei. Es sollte dort das Geschwindigkeitsmess-
gerät aufgestellt werden. Die Verwaltung wird 
Entsprechendes veranlassen.  
 

Der Verein für Gartenbau und Landespflege wird 
dieses Jahr wieder den Osterbrunnen gestalten. 
Dies erfolgt am kommenden Samstag, den 
20.03.2021. Bürgermeister Henninger bedankt 
sich dafür.  
 

Es wird angeregt, in Zusammenhang mit der Haus-
haltsaufstellung eine Klärung der Finanzierung der 
Kläranlage herbeizuführen. Es soll beraten und 
entschieden werden, in welcher Form die Finan-
zierung der Kläranlage stattfinden wird. Bürger-

file:///C:/Users/hhenninger/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SAIDRUAW/Hochbehälter%20Wippenau/IMG_0220.JPG
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meister Henninger erklärt, dass dies sowieso vor-
gesehen sei.   
 

Es wird angefragt, ob die Möglichkeit besteht, das 
Wohnhaus auf dem Grundstück, welches zur Er-
weiterung des Kindergartens benötigt wird 
(ehem. Albrecht), zur Unterbringung von Obdach-
losen vorübergehend zu verwenden. Die Verwal-
tung wird dies prüfen.   
 

Es wird nach dem Sachstand zur Biberproblematik 
am Beckengraben gefragt. Bürgermeister Hennin-
ger erläutert, dass es ein Gespräch mit den betei-
ligten Ämtern und Personen vor Ort gab. Hier 
wurde das weitere Vorgehen besprochen und 
auch akzeptiert. Der Biber ist grundsätzlich ge-
schützt und kann nicht vollständig entfernt wer-
den, jedoch sollen Maßnahmen zur Verminderung 
der Biberaktivität getroffen werden.   
 

Es wird berichtet, dass der Badeweiher Son-
dernohe nach Meinung der Einwohner von Son-
dernohe auch nach der Sanierung weiterhin größ-
tenteils verschlammt sei. Eine Benutzung zum Ba-
den sei in diesem Zustand nicht möglich. Außer-
dem sei unmittelbar neben dem Gewässer Gülle 
ausgebracht worden. Bürgermeister Henninger 
wird sich um die Angelegenheit kümmern und 
eine Besprechung mit allen Beteiligten durchfüh-
ren, um eine Lösung zu erreichen. 

 
 

 
 
 

Für alle Kinder und Jugendliche 
 

 

Gedanken zum Muttertag 
 

Der Muttertag findet heuer am 09. Mai statt. Seit 
1933 ist er in Deutschland ein landesweiter Feiertag. 
Vor drei Jahren haben die Deutschen ca. 850 Millio-
nen Euro dafür ausgegeben, meist für Blumen, dann 
folgen Gaben aus Schokolade und Parfüm. Dabei 
wäre es doch so einfach, Liebe zu verschenken. 
 

Es sind für eine Mutter jeden Tag die kleinen Augen-
blicke, die sie dankbar und glücklich machen, die ih-
rem Leben Freude und Farbe geben. Oft sind es die 
ruhigen Momente, Sachen, Taten und Worte, die von 
Herzen kommen und ihr Herz erreichen. Eigentlich 
sollte jeder Tag Muttertag sein. 
 

M ama ist das schönste Wort 

A   ber auch Oma 

M  enschen prägen unser Leben 

A   chte und ehre sie. 
 

U   nseren Zusammenhalt 

N   iemand kann ihn uns nehmen 

D   enn wir sind eng verbunden 
 

P   läne 

A   ber auch Hoffnungen 

P   rägen unser Leben 

A   lles wird gut! 
 

= 
 

W  ir wollen glücklich sein 

I   m Hier und Jetzt 

R   eichen wir uns immer wieder die Hand 
 

Als Jugendbeauftragte wünsche ich Euch allen alles 
Gute und eine gute Zeit 
 

Edeltraud Imschloß 
 
 

 
 

Neues aus der Schule 
 

Lange haben wir nichts mehr berichtet. Wir hatten 
gehofft, die gefühlt ewige Zeit des Distanzunterrichts 
bzw. des Wechselunterrichts nach den Osterferien 
beenden zu können. Leider hat uns hier die 3. Welle 
der Pandemie einen Strich durch die Rechnung ge-
macht. 
 

Immerhin können derzeit unsere Viertklasskinder vor 
Ort mit ihren Lehrerinnen lernen und arbeiten. Sie 
genießen es sehr und nehmen auch gerne die Selbst-
tests, die zurzeit dreimal die Woche verpflichtend 
sind, an. Kinder, ihr macht das super! Ein großes Lob 
an alle Beteiligten! 
 

Bei den ersten Testungen bekam unser Lehrerteam 
zudem Unterstützung von ausgebildeten „Testern“ 
der örtlichen Feuerwehr. Nochmals auch auf diesem 
Weg: Herzlichen Dank! Dieser Dank gilt auch dem El-
ternbeirat unserer Schule, er uns bei der Organisa-
tion unterstützt hat. 
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Unsere Viertklässler/innen lernen vor Ort 
 

Die Kinder der 4. Jahrgangsstufe haben im Fach HSU 
Kompasse gebastelt und im Rahmen einer Ostereier-
suche dieses Wissen praktisch angewendet. Aus ge-
suchten Puzzleteilchen wurde im Klassenzimmer eine 
Schatzkarte ausgelesen und der Schatz im Pausenhof 
geborgen. 
 

Eigentlich hätten auch die Drittklässler dies vor den 
Osterferien in ihrer Präsenzwoche erleben sollen. Lei-
der konnte es wegen Quarantänepflicht sehr vieler 
Kinder nicht mehr stattfinden. Gott Lob hatte sich 
kein einziges Schulkind mit Corona infiziert!  
 

 
 

Kinder in der Notbetreuung 
 

Weiterhin laufen bereits jetzt die Vorbereitungen für 
das nächste Schuljahr. So haben wir die Schulein-
schreibung mittlerweile abgeschlossen und freuen 
uns, ab September 21 Erstklässler/innen an unserer 
Schule begrüßen zu dürfen. 
 

Ideen für einen „normalen“ Schulbetrieb haben wir 
ohne Ende. Hoffen wir, dass das eine oder andere 
noch möglich wird! 
 

Tanja Schleußinger, Schulleitung 
 
 

 
 

Johann-Steingruber-Schule 
Staatliche Realschule Ansbach 
 

Anmeldung für das Schuljahr 2021/22 sowie Anmel-
dung für die offene Ganztagsschule 

1. Anmeldung im Sekretariat der Realschule 
Schreibmüllerstraße 12, 91522 Ansbach, Tel. 0981 
488810 
 

10. und 11. Mai 2021, 8:00 bis 18:00 Uhr  
12. Mai 2021, 8:00 bis 16:00 Uhr 
14. Mai 2021, 8:00 bis 10:00 Uhr  
 

Für Schüler aus der 4. Jahrgangsstufe: 
Bei der Anmeldung sind das Übertrittszeugnis (Origi-
nal), die Geburtsurkunde, der Masernschutznach-
weis und die unterschriebenen Ausdrucke der On-
line-Anmeldung vorzulegen. 
 

Für die Voranmeldung aus der 5. Jahrgangsstufe der 
Mittelschule bzw. aus dem Gymnasium:  
Bitte das Zwischenzeugnis, den Masernschutznach-
weis und die unterschriebenen Ausdrucke der On-
line-Anmeldung vorlegen.  
 

2. Anmeldung ohne persönliches Erscheinen 
In diesem Schuljahr ist es aufgrund der Pandemie 
wieder möglich, eine Anmeldung ohne persönliches 
Erscheinen vorzunehmen: Sie können Ihr Kind für das 
Schuljahr 2021/22 online, telefonisch oder schriftlich 
(auch per E-Mail) anmelden. Die nötigen Anmeldeun-
terlagen müssen allerdings fristgerecht (Postweg, E-
Mail oder persönlich) übermittelt werden. Das Über-
trittszeugnis der Grundschule muss im Original vor-
gelegt werden! Die weiteren nötigen Unterlagen kön-
nen auch in (digitaler) Kopie eingereicht werden. Eine 
Beratung kann telefonisch, per E-Mail oder auf 
Wunsch der Eltern auch persönlich erfolgen. 
 

Die Online-Anmeldung finden Sie unter: www.real-
schule-ansbach.de  
 

Offene Ganztagsschule 
An der Realschule Ansbach hat sich die Ganztags-
schule in der offenen Form seit Jahren bewährt. Die 
Anmeldung kann Online und bei der Einschreibung 
vorgenommen werden.Für den Besuch dieser flexib-
len Betreuung ist die Voraussetzung, dass zwei Tage 
mit mindestens 6 Stunden Betreuungszeit gebucht 
werden. Geringe Kosten entstehen, wenn Ihr Kind in 
unser modernen Mensa an der Mittagsverpflegung 
teilnimmt. Die Betreuung in Lerngruppen und die 
Teilnahme an Freizeitangeboten (z.B. Kochen, Sport, 
etc.) ist kostenfrei. 
 

Bildungsangebot 

 mathematisch-naturwissenschaftlicher Zweig 

 wirtschaftswissenschaftlicher Zweig 

 fremdsprachlicher Zweig 

 handwerklich-praktischer Zweig 

 Kooperation mit der Fachoberschule Ansbach 

 Förderunterricht in verschiedenen  
Jahrgangsstufen 
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 Wahlunterrichte unter anderem in Kunsterzie-
hung, Chor und Instrumentalmusik, Französisch, 
Naturwissenschaften, Hauswirtschaft 

 Chor- und Big-Band-Klasse in der 5. Und 6. Jahr-
gangsstufe 

 vertieftes Bildungsangebot für Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) 

 Abschlussprüfung im Fach Informationstechnolo-
gie auf freiwilliger Basis 

 
 

 
 

Das BiZ informiert: Erzieherausbildung 
wird attraktiver - Infoveranstaltung via 
Skype zu den Änderungen in der Ausbil-
dung 
 

Ab September 2021 wird die Ausbildung zu Erzieherin 
und Erzieher kürzer, moderner und attraktiver. Durch 
die Verkürzung der Ausbildungsdauer können Perso-
nen mit mindestens mittlerem Schulabschluss inner-
halb von 4 statt bisher 5 Jahren „Staatlich aner-
kannte*r Erzieher*in“ werden. 
 

Was sich darüber hinaus noch alles ändert, darüber 
informiert die Arbeitsagentur Ansbach-Weißenburg 
in Kooperation mit Frau Michaela Rieger, Lehrerin an 
der Fachakademie für Sozialpädagogik (Diakoneo) in 
Neuendettelsau.  
 

Bei einem Skype-Vortrag am Donnerstag, den 
29.04.2021 von 15:30 bis 16:00 Uhr erhalten Sie In-
formationen über alle Änderungen in der Ausbil-
dungsordnung. Anschließend stehen die Referentin 
und ihre Auszubildenden für Fragen zur Verfügung. 
Bei Interesse an dem Vortrag melden Sie sich bitte bis 
spätestens 26.04.2021 an unter Ansbach-Weissen-

burg.BIZ@arbeitsagentur.de. Sie bekommen an-
schließend den Einwahl-Link und die Zugangsda-
ten zu dem Skype-Vortrag per mail zugesandt. 
 
 

Digitaler Info-Tag des BSZ Ans-
bach-Triesdorf 
 

Das Staatliche Berufliche Schulzentrum Ansbach-
Triesdorf verstaltet für alle Interessierten an einer 
Ausbildung in seinen Ansbacher Berufsfachschulen 
einen digitalen Info-Abend. Dieser findet statt am 
Mittwoch, 21. April 2021 um 18.00 Uhr 
 

Sie erhalten zunächst eine Überblick über unsere 
Ausbildungsmöglichkeiten in folgenden Bereichen: 

 Assistent/in für Ernährung und Versorgung; Haus-
wirtschafter/in  

 Kinderpfleger/in  

 Sozialbetreuer/in und Pflegefachhelfer/in  
 

Im Anschluss daran haben Sie die Möglichkeit, sich 
über die einzelnen Berufsausbildungen genauer zu 
informieren. Wie Sie an diesem Info-Abend teilneh-
men können, finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.bsz-ansbach.de . 
 
 

 
Großes Interesse am neuen Studiengang 
Smart Energy Systems – Campus mit ei-
genem Webauftritt und Wohnungsportal 
 

Bereits wenige Tage nach dem Auftakt zum neuen in-
ternationalen Master-Studiengang Smart Energy Sys-
tems (SES) kann sich der Campus Feuchtwangen über 
Anfragen aus der ganzen Welt freuen. Der dreise-
mestrige Studiengang wird aktuell in über 25 Ländern 
aktiv beworben, richtet sich aber natürlich auch an 
Studierende aus unserer Region. Start ist im kom-
menden Oktober, die Bewerbung erfolgt bereits im 
Mai. Die Studierenden erwerben Kenntnisse über 
Auslegung, Betrieb und Optimierung intelligenter, 
dezentraler Energiesysteme durch die Anwendung 
innovativer und digitaler Technologien wie sicherer 
Datenkommunikation, dem Internet der Dinge (Inter-
net of Things - IoT) oder künstlicher Intelligenz. 
 

"Wir freuen uns über das große Interesse an unserem 
neuen SES-Studiengang und versuchen den Studie-
renden in Zusammenarbeit mit der Stadt Feuchtwan-
gen nicht nur einen Studienort sondern auch eine 
"Heimat" zum Leben und Wohlfühlen anzubieten", so 
der Leiter des Campus Prof. Dr.-Ing. Jungwirth. Der 
Campus Feuchtwangen präsentiert sich ab sofort auf 
seiner eigenen Homepage unter campus-feuchtwan-
gen.de – dort sind Informationen über aktuelle Arbei-
ten, das Gebäude sowie alles rund um Studium und 
Forschung am Campus zu finden. 
 

Info: Smart Energy Systems 
 

 
 

mailto:Ansbach-Weissenburg.BIZ@arbeitsagentur.de
mailto:Ansbach-Weissenburg.BIZ@arbeitsagentur.de
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Die Energiewirtschaft unterliegt, getrieben von der 
Energiewende, aktuell einem starken Wandel. Der 
Anteil regenerativer Energiequellen wie bspw. Photo-
voltaik oder Windkraft wächst beständig. Verbrau-
cher sind immer häufiger gleichzeitig Erzeuger. Die 
zunehmende Dezentralisierung der Anlagen und ge-
steigerte Volatilität der Energieerzeugung, z. B. durch 
wechselnde Sonneneinstrahlung, macht eine intelli-
gente Vernetzung notwendig. Nur die Digitalisierung 
wird langfristig sowohl die Umstellung auf ein wirt-
schaftliches und erneuerbares Energiesystem als 
auch die Versorgungssicherheit ermöglichen. 
 

Neues Wohnungsportal 
 

Zusätzlich wurde ein Wohnungsportal integriert um 
künftige Studierenden bei der Wohnungssuche zu 
unterstützen. Zimmer, Wohnungen oder sonstiger 
Wohnraum in Feuchtwangen und der näheren Umge-
bung können kostenlos über das beigefügte Formular 
inseriert werden.  
 

Weitere Informationen gibt es unter www.campus-
feuchtwangen.de oder bei unserer Zentrumsassis-
tentin Frau Herud unter der Telefonnummer 09852 
86398-120 oder per E-Mail an Jennifer.Herud@hs-
ansbach.de. 
 
 

 
 

Der Frühling 
 

Der Frühling ist gekommen, die Natur ist erwacht ich 
hab mir darüber ein paar Gedanken gemacht. Über 
das weite Land weht der laue Wind ob Schule - we-
gen Corona - ist, fragt uns das Kind. 
 

Alle träumen von Normalität und Glück und wün-
schen sich Zeiten von früher zurück. Zum Bummeln 
geht`s nicht mehr in die Stadt jeder froh ist, wenn er 
einen Garten hat. 
 

In vollen Zügen genießen wir die Natur gehen spa-
zieren in Wald und in Flur. Uns hält nichts mehr im 
Haus, es zieht uns ins Freie hinaus. 
 

Kinder spielen draußen in Garten und Feld, das 
macht Spaß und kostet kein Geld. Wir denken zu-
rück an die Jugendzeit und staunen, ach was hatten 
wir für Wünsche und Launen. 
 

Heute zittern uns manchmal die Knie, doch wir 
schaffen das schon irgendwie. Viele schwingen beim 
Joggen die Beine andre machen Dauerlauf - hüpfen 
über Stock und Steine manche raffen sich zum Wal-
ken auf. 
 

Wenn nachts leuchten die Sterne träumen Men-
schen von der Ferne, vom Schlafen unterm Him-
melszelt und zu haben ganz viel Geld. Ja, so wünsch 
ich allen für die Zukunft keine Schmerzen, sondern 
alles Gute und das von ganzem Herzen. 
 

Edeltraud Imschloß 
 
 
 
 
 

Der Markt Flachslanden gratuliert im  
Mai 2021:  
 

Zum 91. Geburtstag 
Kloha Hilde, Schmalnbühl 9 
 

Zum 85. Geburtstag 
Vogelhuber Hans, Kettenhöfstetten 3 
 

Zum 80. Geburtstag 
Laudenbacher Liesbeth, Tulpenweg 6 
 
Zur Goldenen Hochzeit 
Margarete und Rudolf Trammer, Sondernohe 34 
Elfriede und Friedhelm Hornig, Rosenbach 1 
 

 
 
Geburten 
keine 
 

Eheschließungen 
keine 
 

Sterbefälle 
Johann Albrecht, Ansbacher Str. 7 
Walter Wieder, Bad Windsheimer Str. 20 A 
 
 

 
 

Evang,-Luth. 
Kirchengemeinde 

Flachslanden 
Mai 2021 

 

 
 

Sonntag, 02. Mai, Kantate  
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer i. R. Friedhelm Beck 
19.00 Uhr Abendandacht des CVJM Flachslanden 
Sonntag, 09. Mai, Rogate 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Lektor Ingo Treiber 
Donnerstag, 13. Mai, Himmelfahrt 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Elisabeth Franz-
Chlopik 
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Sonntag, 16. Mai, Exaudi 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer i. R. Matthias Kietz 
Samstag, 22. Mai 
19.00 Uhr Beicht- und Abendmahlsgottesdienst an-
lässlich der Konfirmation (nicht öffentlich) mit Pfarre-
rin Elisabeth Franz-Chlopik  
Sonntag, 23. Mai, Pfingstsonntag 
9.00 Uhr und 10.30 Uhr Festgottesdienste zur Konfir-
mation mit Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik (nicht 
öffentlich) 
Montag, 24. Mai, Pfingstmontag 
18 Uhr Ökumenische Pfingstvesper in der St. Diony-
sius Kirche in Virnsberg mit Pfarrer Dieter Hinz und 
Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik. Kein Gottesdienst 
in Flachslanden! 
Sonntag, 30. Mai, Trinitatis 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Elisabeth Franz-
Chlopik 
 

Unsere Kirche bleibt auch weiterhin täglich von 9 – 16 
Uhr zum persönlichem Gebet geöffnet. 
 

Kleidersammlung für Bethel 
 

In unserer Kirchengemeinde wird wieder für Bethel 
gesammelt. In der Zeit vom 21. Juni bis zum 26. Juni 
2021 kann zwischen 8.00 und 17.00 Uhr gute, trag-
bare Kleidung und Schuhe am Gemeindehaus, Ansba-
cher Straße 3, abgegeben werden. Kleidersäcke er-
halten Sie im Pfarramt und in der Kirche.  
 

Urlaub Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 31.05.21 – 
05.06.21 

 

Ev,-Luth. Pfarramt Flachslanden 
Pfarrstraße 2, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/222, Fax: 09829/1439, 
E-Mail: pfarramt.flachslanden@elkb.de  
Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 
Pfarramtssekretärin Katja Kett 
Öffnungszeiten im Pfarramt: 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 9 – 12 Uhr 

 
 

 
 

Katholische 
Pfarrgemeinde 

 
Mai 2021 

 
 

 
 

Mai-Andachten und Bittgänge 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation entfallen 
ALLE Mai-Andachten und Bittgänge 
 

Sa. 01.05. Maria Schutzpatronin v. Bayern 
10:00 SO Eucharistiefeier 

So. 02.05. 5. Sonntag der Osterzeit 
09:00 VI Eucharistiefeier 
10:30 AN-CK Wortgottesfeier 
Di. 04.05. 
19:00 VI Wortgottesfeier 
Do. 06.05.Weihetag der Domkirche 
19:00 UA Wortgottesfeier 
Fr. 07.05. 
19:00 SO Gasthaus Hofmann -Organistentreffen 
Virnsberg und Sondernohemit Johannes Rauh 
Sa. 08.05. 
17:30 NE Wortgottesfeier 
18:30 AN-CK Beichtgelegenheit 
19:00 AN-CK Vorabendmesse 
So. 09.05. 6. Sonntag der Osterzeit 
09:00 VI Eucharistiefeier 
10:30 AN-CK Eucharistiefeier 
Di. 11.05. 
19:00 VI Wortgottesfeier 
Mi. 12.05. 
19:00 AN-CK Eucharistiefeier zu Christi Himmelfahrt  
Do. 13.05. Christi Himmelfahrt 
09:00 NE Festliches Hochamt  
Sa. 15.05. 
17:30 UA Vorabendmesse 
18:30 AN-CK Beichtgelegenheit 
19:00 AN-CK Vorabendmesse 
So. 16.05. 7. Sonntag der Osterzeit 
09:00 VI Wortgottesfeier 
10:30 AN-CK Eucharistiefeier 
Mi. 19.05. 
19:00 CK-Kapelle Eucharistiefeier 
Do. 20.05. 
19:00 UA Hl. Messe 
Sa. 22.05. 
17:30 NE Vorabendmesse zu Pfingsten 
18:30 AN-CK Beichtgelegenheit 
19:00 AN-CK Vorabendmesse zu Pfingsten 
So. 23.05. Pfingsten - Hochfest des Heiligen Geistes 
09:00 SO Festgottesdienst 
10:30 AN-CK Festgottesdienst 
Mo. 24.05. Pfingstmontag 
10:00 UA Festgottesdienst  
18:00 VI Ökumenische Pfingstvesper  
mit Pfr.in Elisabeth Franz-Chlopik und Pfarrer Dieter 
Hinz. Alle Interessierten sind hierzu herzlich 
eingeladen. 
Sa. 29.05. 
13:00 VI Trauung 
Mirjam Guggenberger und Bastian Scheuerpflug 
17:30 UA Vorabendmesse 
18:30 AN-CK Beichtgelegenheit 
19:00 AN-CK Vorabendmesse 
So. 30.05. Dreifaltigkeitssonntag 
09:00 VI Eucharistiefeier 
10:30 AN-CK Eucharistiefeier 
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Di. 01.06. 
15:00 AN-CK Ewige Anbetung 
Do. 03.06. Hochfest des Leibes und Blutes Christi - 
Fronleichnam 
09:00 SO Festgottesdienst 
Sa. 05.06. 
17:30 NE Vorabendmesse 
18:30 AN-CK Beichtgelegenheit 
19:00 AN-CK Vorabendmesse 
So. 06.06. 10. Sonntag im Jahreskreis 
09:00 UA Eucharistiefeier 
10:30 AN-CK Eucharistiefeier 
 
 

Bis zum endgültigen Druck der Gottesdienstordnung 
kann es noch zu Änderungen kommen. Bitte beachten 
Sie daher die Gottesdienstordnung, die rechtzeitig in 
all unseren Kirchen ausliegt. Es gelten weiterhin die 
Corona-Regeln. 
 

Kath. Pfarramt Virnsberg 
Schloßgarten 3, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/304, Fax: 09829/1399, 
E-Mail: pfarrei.virnsberg@erzbistum-bamberg.de 
Pfarrer Dieter Hinz 
Telefon: 0981/86132, Fax: 0981/87834 
Pfarrsekretärin Petra Riedel 
Öffnungszeiten Pfarramt:  
Dienstag 14:00 Uhr – 18:00 Uhr; Donnerstag 16:00 
Uhr – 18:00 Uhr; Freitag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

 
 

 
 
Mai 
11. Mai 17:00 Uhr 
 Bayerisches Rotes Kreuz 
 Blutspenden, Mehrzweckhalle Flachslanden 
 
 

       Aus unserer Region gion 
 

Große Nachfrage nach dem Bayerischen 
Vertragsnaturschutzprogramm im Land-
kreis Ansbach  

 

Mit dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm 
(VNP) fördert der Freistaat Bayern die extensive Be-
wirtschaftung von Äckern, Wiesen, Weiden und Tei-
chen. Die Vereinbarungen laufen für 5 Jahre. Geför-
dert werden z.B. Vereinbarungen zu späterer Mahd, 
Verzicht auf Düngung und chemischen Pflanzen-
schutz oder der Erhalt von ökologisch wertvollen 
Streuobstbeständen. Förderkulisse im Landkreis Ans-
bach sind gesetzlich geschützte Biotope und Schutz-
gebiete wie zum Beispiel die Natura2000-Gebiete.  
 

Im Zeitraum vom 7. Januar bis 24. Februar 2021 wur-
den im Landkreis Ansbach nahezu alle zum Ende des 
Jahres 2020 auslaufenden Vereinbarungen verlän-
gert. Hierzu zählen 344 Flächen mit insgesamt 487 ha 
Größe und einem Fördervolumen von 257.397 € für 
131 Betriebe. Zusätzlich konnten weitere 336 Flächen 
mit 526 ha Größe und 379.938 € Fördermittel jährlich 
für den Landkreis Ansbach gebunden werden. Insge-
samt werden im Landkreis nun 5.933 ha Flächen mit 
einer jährlichen Fördersumme von 3.461.935 € im 
Rahmen des VNP bewirtschaftet. Jeder dritte Land-
wirt nimmt am Programm teil. 
 

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine per-
sönlichen Beratungsgespräche mit den Bewirtschaf-
tern stattfinden. Alle Beratungsgespräche fanden te-
lefonisch statt. Die große Nachfrage nach Vereinba-
rungen des Vertragsnaturschutzprogramms konnte 
nur durch den großen persönlichen Einsatz und zahl-
reiche Überstunden der zuständigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter abgedeckt werdenDamit konnte 
die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Ans-
bach den höchsten Förderbetrag in Mittelfranken für 
die Landbewirtschafter sichern. „Ich freue mich, dass 
wir im Rahmen kooperativer Vereinbarungen den Bi-
otopverbund und damit die Artenvielfalt im Land-
kreis Ansbach weiter voranbringen können. Die Frei-
willigkeit ist ein entscheidender Faktor bei der Um-
setzung des Arten- und Biotopschutzes.“, erklärt 
Landrat Dr. Jürgen Ludwig. 
 

Diese positive Entwicklung zum Biotopverbund kann 
man besonders im Frühjahr in der Flur sehen. Fast 
alle Wiesen, die erst ab Mitte Juni gemäht werden, 
sind VNP-Flächen. Auch die naturschonende Mahd 
mit dem Messerbalken findet immer mehr Interes-
senten in der Landwirtschaft. Einige Betriebe haben 
sich dadurch ein zweites Standbein aufgebaut. Ein 
großes Interesse galt im vergangenen Jahr auch der 
extensiven Ackerbewirtschaftung und der Umwand-
lung von Acker in Grünland.  
 

 

mailto:pfarrei.virnsberg@erzbistum-bamberg.de
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Baumaßnahme der Luftrettungsstation 
„Christoph 65“ günstiger als geplant 
 

Seit mittlerweile 5 ½ Jahren ist der Rettungshub-
schrauber „Christoph 65“ in Dinkelsbühl-Sinbronn 
stationiert. Die Luftrettungsstation gehört dem 
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehr-
alarmierung (ZRF) Ansbach, der sie an die gemeinnüt-
zige ADAC Luftrettung vermietet. 

 

Der Verbandsvorsitzende des Zweckverbandes für 
Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung, Landrat 
Dr. Jürgen Ludwig, bezeichnet die Stationierung von 
„Christoph 65“ als zukunftsweisende Entscheidung. 
Durch den Rettungshubschrauber, der nicht in einem 
Ballungsraum, sondern nahe am Patienten stationiert 
wurde, sei einer der letzten „weißen Flecken“ im Luft-
rettungsnetz in Deutschland geschlossen worden. 
 

Inzwischen wurde seitens der Abteilung 6 „Bauen, 
Schulen“ des Landratsamtes Ansbach die Schluss-
rechnung für den Bau der Luftrettungsstation vorge-
legt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen 
sich abschließend auf rund 3,6 Mio. €, die ursprüngli-
che Kostenschätzung ging von rund 4 Mio. € aus. 
Landrat Dr. Ludwig zeigt sich erfreut, dass die Bau-
maßnahme um 10 % günstiger als geplant abge-
schlossen werden konnte. Mittlerweile ist auch die 
überörtliche Rechnungsprüfung des ZRF Ansbach 
durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsver-
band mit Prüfbericht vom September 2020 abge-
schlossen. Die Prüfung umfasste die Jahresrechnun-
gen 2011 bis 2017. Bei der stichprobenartigen Durch-
sicht der Unternehmerabrechnungen konnten keine 
Fehlabrechnungen festgestellt werden. 
 

„Die Einsatzzahlen bestätigen, dass sich das jahre-
lange Bemühen, einen Rettungshubschrauber in un-
serer Region zu stationieren, gelohnt hat“, wie Dr. 
Ludwig betont. In den zurückliegenden fünf Jahren 
wurde der Helikopter rund 7.700 Mal zu Einsätzen 
angefordert. Das entspricht einem Jahresdurch-
schnitt von etwa 1.500 Einsätzen. „Wir sind dankbar, 
dass es neben dem bodengebundenen Rettungs-
dienst und den Notärzten in unserer Region mit dem 
Rettungshubschrauber „Christoph 65“ eine wichtige 

Ergänzung im Rettungswesen gibt“, so Dr. Ludwig 
weiter.  
 

Die Notfallversorgung in der Region ist geprägt von 
einer vertrauensvollen und guten Zusammenarbeit 
aller Partner vor Ort, wozu auch die Integrierte Leit-
stelle Ansbach zählt und rund um die Uhr als erster 
Ansprechpartner für die Lösung eines Problems zur 
Verfügung steht 
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